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Drei verlorene Jahre liegen hinter den Kommunen
Neuwahlen eröffnen Chance auf Neustart
Von Petra Nicolaisen MdB, Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag

Liebe Leserinnen und Leser,

nach drei Jahren Ampelkoalition wird deutlich: Die Koa-
litionspartner SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP haben 
für die Kommunen viel versprochen, aber wenig gehalten. 
Die Ampelkoalition unterscheidet sich insbesondere in 
drei wesentlichen Punkten von vorherigen unionsgeführ-
ten Bundesregierungen: Statt die Kommunen finanziell zu 
unterstützen, belastet die Bundespolitik mehr und mehr 
die kommunale Finanzlage. Bei elementaren Herausforde-
rungen, die bundespolitisch getrieben sind, lässt die 
Ampelkoalition die Kommunen im Stich. Im Umgang mit 
den Kommunen mangelt es der Ampelkoalition am Res-
pekt vor den Kommunen und der kommunalen Selbstver-
waltung.

Ihre eigene Zielstellung, „leistungsfähige Kommunen 
mit einem hohen Maß an Entscheidungsfreiheit vor Ort, 
eine verlässliche öffentliche Daseinsvorsorge, eine starke 
Wirtschaft und eine engagierte Zivilgesellschaft“ zu errei-
chen, erreicht die Ampelkoalition nicht ansatzweise. Im 
Gegenteil: Die Kommunen werden seit Amtsantritt der 
Ampel-Regierung immer mehr belastet. Bei den Finanzen 
verzeichnen die Kommunen Rekorddefizite, die zu einem 
Gutteil aus bundespolitischen Entscheidungen herrühren. 
Die öffentliche Daseinsvorsorge gerät durch Vorhaben der 
Ampelkoalition mehr und mehr unter Druck. Auch das 
Bekenntnis des Koalitionsvertrags, „gleichwertige Lebens-
verhältnisse sind die Basis für Vertrauen in unsere Demo-
kratie und halten unser Land zusammen“, entpuppt sich 
zum Ende der laufenden Wahlperiode als Worthülse ohne 
inhaltliche Unterfütterung.

Insgesamt folgt das Agieren der Bundesregierung und 
der Ampelfraktionen einem Muster: Wortreichen Ankündi-
gungen folgen unambitionierte Umsetzungsversuche, die 
dann häufig zerredet und unnötig aufgehalten werden. Für 
die Kommunen bedeutet dies einen Verlust an Verlässlich-
keit und Planbarkeit. Sie haben nach dem Regierungswech-
sel 2021 einen starken Partner verloren und sind zum Bitt-
steller degradiert worden.

Petra Nicolaisen MdB

Die Zeiten, in denen sich die Kommunen auf den Bund 
als ihren starken Partner verlassen konnten, sind seit dem 
Ende der unionsgeführten Bundesregierung erst einmal 
vorbei gewesen. Das vorzeitige Ende der Ampelkoalition 
hilft den Kommunen zwar nur bedingt in und aus ihrer 
Lage, bewahrt sie aber zumindest teilweise vor weiterem 
Ungemach, das aus Maßnahmen, die nunmehr nicht mehr 
umgesetzt werden, hätten erwachsen können – und eröff-
net ihnen die Chance auf einen Neustart im Verhältnis zwi-
schen Bund und Kommunen in der kommenden Wahlperi-
ode.

Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion hat die Arbeit der Ampelkoalition 
in den zurückliegenden drei Jahren kritisch begleitet und 
immer wieder in „Kommunal relevant“ berichtet. Die aktu-
elle Ausgabe wird die letzte Ausgabe der laufenden Wahlpe-
riode sein. Die nächste reguläre Ausgabe von „Kommunal 
relevant“ erscheint nach der Konstituierung des 21. Deut-
schen Bundestages.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Start in ein hoffnungsvolles Jahr 2025!

Mit besten Grüßen und Wünschen 

Ihre

        Petra Nicolaisen
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Kommunalpolitische Bilanz der 20. Wahlperiode
Ampelkoalition erreicht selbstgestecktes Ziel nicht
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Die kommunalpolitische Bilanz wirft 
einen Blick auf die 20. Wahlperiode 
des Deutschen Bundestages und 
bewertet – ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit – kommunal relevante 
Aspekte der Bundespolitik.

Die Zielvorgabe des Koalitionsver-
trages von SPD, Bündnis90/Die Grü-
nen und FDP legt den Bewertungs-
maßstab für die kommunalpolitische 
Bilanz der 20. Wahlperiode fest: 
Gelingt es der Bundesregierung, die 
Leistungsfähigkeit der Kommunen zu 
steigern und deren Entscheidungs-
freiheit vor Ort zu verbessern sowie 
die öffentliche Daseinsvorsorge zu 
stützen und einen Beitrag zu gleich-
wertigen Lebensverhältnissen zu leis-
ten? Zur Beantwortung dieser Frage-
stellung sind insbesondere die 
Bereiche

• Finanzen 

• Mobilität und Breitbandversor-
gung 

• Kommunale kommunale Selbst-
verwaltung 

• Entwicklung der Städte und städti-
schen Ballungszentren 

• Entwicklung der ländlichen Räume 

• Infrastruktur und kommunale 
Unternehmen 

• sowie weitere Themen wie die 
Flüchtlingspolitik und die Berück-
sichtigung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse 

ausschlaggebend. Bereits früh in 
der Wahlperiode hatte sich ein Trend 
abgezeichnet, dass die Zeiten für die 
Kommunen schwerer werden und der 
Bund nicht mehr in dem Maße wie in 
den zurückliegenden Jahren ein ver-
lässlicher Partner der Kommunen ist. 
Diesen Trend setzt die Ampelkoali-
tion bis zum Schluss fort. Die Kom-
munalfinanzen werden belastet und 
die Kommunen in neue Defizite 
getrieben. Bei Mobilität und Breit-
bandversorgung fehlt es am nötigen 
Elan. Die kommunale Selbstverwal-
tung gerät unter Druck. Städtische 
Ballungszentren werden durch eine 
Urbanisierungsstrategie überlastet 
statt gestärkt und ländliche Räume im 
Gegenzug durch eine Politik, die zu 
sehr aus der großstädtischen Perspek-

tive getrieben ist, geschwächt. Kom-
munale Infrastruktur und kommu-
nale Unternehmen geraten ins 
Hintertreffen. Bei der Bewältigung der 
flüchtlingsbedingten Lasten lässt die 
Ampelkoalition die Kommunen im 
Stich und gleichwertige Lebensver-
hältnisse werden stiefmütterlich 
behandelt.

Kommunalfinanzen – Defizit der 
Kommunen kommt nicht von 
ungefähr

Ausgehend von einer sehr guten 
Finanzlage zum Ende der vergange-
nen Wahlperiode trüben sich die 
finanziellen Perspektiven der Kom-
munen (Auswertung bezogen auf die 
Flächenländer) nach dem Regierungs-
wechsel ein: Nach dem Überschuss 
von Bundesweit 2,15 Milliarden Euro 
im Jahr 2022 haben die Kommunen 
im Jahr 2023 erstmals wieder ein Defi-
zit verzeichnen müssen. Dabei reicht 
das Defizit in Höhe von 6,214 Milliar-
den Euro im Jahr 2023 nahe an das 
Niveau des Defizits im Jahr 2010 
(-6,874 Milliarden Euro) und 2009 
(-7,471 Milliarden Euro) heran – mit 
dem entscheidenden Unterschied: 
Die Defizite 2009/2010 waren krisen-
bedingt mit anschließender Erholung 
der Kommunalfinanzen. Von solch 
einer Erholung ist aktuell nicht aus-
zugehen. Im Gegenteil: Für 2024 
zeichnet sich ein Rekorddefizit ab.

Das Defizit wird auch durch Ausga-
ben der Kommunen getrieben, denen 
die Einnahmeseite nicht mehr nach-
kommen kann. Ein Gutteil der kom-
munalen Ausgabensteigerung und 
des Kommunaldefizits von 6,214 Mil-
liarden Euro geht auf bundespoliti-
sche Entscheidungen zurück: Der 
Deutsche Bundestag hat 41 Gesetze 
verabschiedet, mit denen die kommu-
nalen Haushalte allein in der laufen-
den Wahlperiode bis 2025 mit über 
21,443 Milliarden Euro belastet wer-
den. Dem stehen Entlastungen durch 
Bundesgesetze in Höhe von rund 
2,427 Milliarden Euro im selben Zeit-
raum gegenüber. Die jährliche Belas-
tung liegt in der laufenden Wahlperi-
ode und auch ab 2026 bei über 4,6 
Milliarden Euro – also bei Zweidrittel 
des Defizits der Kommunen in den 
Flächenländern im Jahr 2023. In den 
vergangenen Wahlperioden umge-
setzte Stärkungsansätze der Kommu-

nalfinanzen werden durch die Politik 
der aktuellen Bundesregierung aufge-
zehrt. Die Kommunen werden lang-
fristig finanziell belastet. Sie können 
sich die Politik der Ampelkoalition 
nicht mehr leisten. 

Die Ampelkoalition hat die Kom-
munalfinanzen sehenden Auges vor 
die Wand gefahren. Dagegen hilft 
auch nicht, dass das Bundesfinanzmi-
nisterium kurz vor der parlamentari-
schen Sommerpause eine lange ange-
kündigte Fachkonferenz angesetzt 
hat, um über zukunftsfähige Kommu-
nalfinanzen zu beraten. Der Ansatz 
verpuffte ergebnislos. 

Die Bundesregierung interpretiert 
in der nunmehr zu Ende gehenden 
Wahlperiode Konnexität im Sinne der 
„Verwaltungskonnexität“ und hat dies 
konsequent angewandt. Das bedeutet, 
dass „diejenige Ebene die Kosten 
trägt, welche die Aufgabe wahrnimmt, 
soweit das Grundgesetz nichts ande-
res bestimmt.“ Die Ampelregierung 
hat immer wieder „bestellt“, will aber 
nicht bezahlen.

Bei der Umsatzsteuer sorgt die 
Bundesregierung für unnötige 
Unruhe und schafft keine Rechtssi-
cherheit hinsichtlich interkommuna-
ler Zusammenarbeit. Bei der Besteue-
rung interkommunaler 
Zusammenarbeit liegen verlorene 
Jahre hinter den Kommunen. Statt 
offene Fragen und Zweifelsfälle zu 
klären und auszuräumen, um so den 
Kommunen Planungssicherheit bei 
der Umsetzung der gesetzlichen Vor-
gabe zu machen, verlängert die 
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Ampelkoalition die Frist zur Anwen-
dung der Neuregelung mehrfach und 
riskiert dabei ein Vertragsverletzungs-
verfahren – evtl. aber auch ein Beihil-
feverletzungsverfahren, dessen Fol-
gen die Kommunen ausbaden 
müssten. Mit dem Jahressteuergesetz 
sollten ursprünglich Eintrittsgelder in 
Schwimmbäder von der Umsatzsteuer 
befreit werden. Das hätte erhebliche 
Auswirkungen auf kommunale Inves-
titionsmöglichkeiten gehabt und 
diese erheblich verteuert. Nach mas-
sivem Protest auch aus der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion haben die Ampel-
fraktionen im parlamentarischen 
Verfahren die geplante Neuregelung 
zurückgenommen.

Mobilität und Breitbandversor-
gung – Bundesregierung agiert 
halbherzig und hängt ländliche 
Räume ab

Mit 1,2 Milliarden Euro hat die 
Bundesregierung über die Änderung 
des Regionalisierungsgesetzes im Mai 
2022 den Ländern weitere Belastun-
gen des ÖPNV aufgrund der Corona-
Pandemie ausgeglichen. Für den 
ÖPNV ist dies ein gutes Signal. Aller-
dings wurde dies durch die gleichzei-
tige Einführung des 9-Euro-Tickets, 
das mit nicht unerheblichen Risiken 
für den ÖPNV und die kommunalen 
Aufgabenträger verbunden ist, wieder 
abgeschwächt.

Das im Rahmen des Energie-Ent-
lastungspakets vereinbarte und zum 
1. Juni 2022 gestartete 9-Euro-Ticket 
ist ein „Brot- und Spiele“-Programm 
insbesondere für das grüne Klientel in 
städtischen Ballungszentren gewe-
sen. Auch von dem seit Mai 2023 gel-
tenden 49-Euro-Ticket profitieren die 
Bewohner städtischer Ballungszent-
ren deutlich mehr. Dort ist ein ent-
sprechendes Angebot vorhanden. Für 
Menschen auf dem Land brachte das 
„Entlastungsangebot“ keine wirkliche 
Verbesserung. Erst muss der ÖPNV 
attraktiver und dichter werden, dann 
kann man darüber nachdenken, die 
Preise zu senken. Das wären die rich-
tigen Prioritäten gewesen. Stattdes-
sen hat die Ampelkoalition den zwei-
ten Schritt vor dem ersten gemacht.  
Das geht insbesondere zulasten länd-
licher Räume und ist kein Ansatz zur 
Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse.

Das eigentlich im Koalitionsvertrag 
verankerte Ziel, Länder und Kommu-
nen in die Lage zu versetzen, die 
Attraktivität und Kapazitäten des 
ÖPNV zu verbessern, wurde weder mit 

dem 9-Euro-Ticket noch mit dem 
49-Euro-Ticket erfüllt. 

Für gleichwertige Lebensverhält-
nisse, insbesondere in ländlichen 
Räumen, ist auch eine gute Breitband-
versorgung von Bedeutung. Dabei 
hängt die Ampel-Koalition ländliche 
Räume bei der Versorgung mit schnel-
lem Internet ab.

Kommunale Selbstverwaltung – 
Immer neue Aufgaben für die Ver-
waltung vor Ort

Es soll keiner sagen, die Ampelkoa-
lition denke nicht an die Kommunen. 
Zumindest bei der Erfindung neuer 
Aufgaben für die Kommunen stehen 
diese im Mittelpunkt bundespoliti-
schen Wirkens. Offensichtlich besteht 
in der Bundesregierung der Eindruck, 
dass Kommunalverwaltungen noch 
nicht ausgelastet seien. Sei es die 
Änderung personenstandsrechtlicher 
Vorschriften oder die Selbstbestim-
mung in Bezug auf den Geschlecht-
seintrag, die Erhöhung und Auswei-
tung des Wohngeldes, die Kontrolle 
der Cannabis-Freigabe, die Auswei-
tung der Hochbaustatistik oder die 
Wärmeplanung - alles wird bei den 
Kommunen abgeladen. Wie das bei 
der aktuellen Fachkräftesituation und 
zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Aufgaben überhaupt erreicht werden 
kann, spielt für die Koalitionäre keine 
Rolle. Im Gegenzug erfolgen mit 
Änderungen des Raumordnungsge-
setzes oder dem Bundes-Klimaanpas-
sungsgesetz Eingriffe in die kommu-
nale Selbstverwaltung. Beim 
Digitalpakt warten die Kommunen 
vergeblich auf die angekündigte Fort-
setzung. Das Startchancen-Programm 
startet verspätet und verpasst Chan-
cen.

Immerhin konnte die Problematik 
der Anrechnung von Aufwandsent-
schädigungen aus kommunalem 
Ehrenamt auf vorzeitigen Rentenbe-
zug durch dauerhafte deutliche Anhe-
bung der Hinzuverdienstgrenzen 
beendet werden. Zu einer bundesge-
setzlichen Klarstellung, die Renten-
versicherungsbeiträge auf kommu-
nale Aufwandsentschädigungen 
ausschließt, konnte sich die Bundes-
regierung hingegen nicht durchrin-
gen.

Die im Rahmen der geplanten 
BauGB-Novelle von der Bundesregie-
rung geplante weitere Privilegierung 
von Windenergieanlagen im Außen-
bereich zeugt von geringem Verständ-
nis für und Respekt vor der kommu-

nalen Selbstverwaltung.

Entwicklung der Städte und städti-
schen Ballungszentren

Bei der Entwicklung der Städte und 
städtischen Ballungszentren konnte 
die Ampel-Koalition an Initiativen 
anknüpfen, die die unionsgeführte 
Bundesregierung in der 19. Wahlperi-
ode angeschoben hatte. Gleichwohl 
bleiben die Ergebnisse hinter den 
Erwartungen zurück, was insbeson-
dere daran liegt, dass der von der Bun-
desregierung geplante Bau-Turbo 
nicht gezündet hat. Der Druck auf den 
Mietwohnungsmarkt wirkt insbeson-
dere auf städtische Ballungszentren. 
Verstärkt wird dies durch die Urbani-
sierungspolitik der Bundesregierung, 
die an verschiedenen Stellen erkenn-
bar wird und mit dem die Bundesre-
gierung eine Sogwirkung hinein in 
städtische Ballungszentren befeuert, 
statt diese zu entlasten.

Entwicklung der ländlichen Räume
Auch die Entwicklung ländlicher 

Räume hängt vom durch die Bundes-
regierung befeuerten Urbanisierungs-
druck ab. Dieser schlägt sich nicht nur 
in verkehrspolitischen Projekten wie 
dem 9-Euro-Ticket und dem 49-Euro-
Ticket nieder, sondern beispielsweise 
auch im Umgang mit dem Wolf, bei 
dem Bedürfnisse ländlicher Räume 
klein geredet werden. Auch der 
schleppende Breitband- und Mobil-
funkausbau hemmt das Entwick-
lungspotenzial ländlicher Räume. 
Gleichzeitig belasten unter anderem 
Änderungen bei der LKW-Maut und 
der Ausbau erneuerbarer Energien die 
Bewohner ländlicher Räume stärker 
als in städtischen Ballungsgebieten.

Mit der Krankenhausreform 
gefährden die Bundesregierung und 
die sie tragenden Ampel-Fraktionen 
die Gesundheitsversorgung insbeson-
dere in dünner besiedelten ländli-
chen Räu-men. Gleiches gilt für die 
Sicherung von Apothekenstandorten, 
bei der die Arbeit der Bundes-regie-
rung weit hinter dem zurückbleibt, 
was zur Sicherung einer angemesse-
nen Medikamen-tenversorgung erfor-
derlich wäre.

Infrastruktur und kommunale 
Unternehmen

Für die kommunale Infrastruktur 
und die kommunalen Unternehmen 
fällt der Blick mit gemischten Gefüh-
len auf die vergangenen drei Jahre. 
Die Verlängerung von Fristen zum 
Abruf von Investitionsmitteln zum 
Ausbau der Kinderbetreuung war 
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richtig, wenn auch nicht ausreichend. 
Die Weiterentwicklung der Qualität 
und Teilhabe in der Kindertagesbe-
treuung entpuppt sich eher als Mogel-
packung, wenn die Ampelregierung 
Mittel zur Beitragsbefreiung bereit-
stellt, statt für die tatsächliche Ver-
besserung der Betreuungsqualität. 

Bei den hohen Energiekosten 
konnten die Kommunen und kom-
munalen Stadtwerke nicht auf Hilfe 
des Bundes zählen. Bei der Absiche-
rung der Gasbeschaffung hat das Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz eine Einbeziehung auch 
der – in der Regel kleinen – kommu-
nalen Stadtwerke, die das Gas nicht an 
der Börse beziehen, mit dem Hinweis 
abgelehnt, dass man sich nicht um 
jedes Stadtwerk kümmern könne. 
Offensichtlich hält die Bundesregie-
rung die kommunalen Unternehmen 
nicht für systemrelevant und ver-
kennt damit deren Bedeutung für das 
tägliche Leben und den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. Mit den Kosten 
für Investitionen, die erforderlich 
sein werden, um energiepolitische 
Vorgaben des Bundes umsetzen zu 
können, lässt die Bundesregierung 
die kommunalen Stadtwerke allein – 
und gefährdet damit die Tragfähigkeit 
der Kommunalfinanzen.

Problematisch ist die Gasbeschaf-
fungsumlage gewesen, deren kurz-
fristige Absage wenige Tage vor 
Inkrafttreten die mit der Umsetzung 
befassten Versorgungsunternehmen 
viel Geld gekostet hat. Das Gesetz zur 
Aufteilung der Kohlendioxidkosten 
belastet kommunale Wohnungsun-
ternehmen. Mit der Krankenhausre-
form gefährden die Bundesregierung 
und die sie tragenden Ampel-Fraktio-
nen die Zukunft kommunaler 
Gesundheitseinrichtungen. Bei der 
Sicherung des Katastrophenschutzes 
stand die Bundesregierung insbeson-
dere bei Ausbau des Digitalfunks auf 
der Bremse. Die auch für Feuerwehren 
und Rettungsdienste wichtige Fort-
entwicklung und die Bereitstellung 
erforderlicher Haushaltsmittel im 
Regierungsentwurf zum Bundeshaus-
halt 2025 ist nur auf Druck unter 
anderem aus CDU und CSU erfolgt.

Migration und Integration - Hal-
tung des Bundes ist für die Kom-
munen enttäuschend

Die aktuelle Migrationslage bringt 
die Kommunen an ihre Belastungs-
grenzen bei Unterbringung, Betreu-
ung und Integration. Es fehlt an aus-
reichenden Wohnraumkapazitäten 

sowie an Angeboten zur Betreuung 
und Integration beispielsweise in 
Kindertagesstätten und Schulen. Die 
aktuelle Migrationslage bringt die 
Kommunen auch an ihre Belastungs-
grenze hinsichtlich der finanziellen 
Möglichkeiten. Der Bund unterstützte 
im Jahr 2022 Länder und Kommunen 
mit rund 3,8 Mrd. EUR und stellte im 
Jahr 2023 rund 3,75 Mrd. EUR für 
Unterbringung, Betreuung und Integ-
ration zur Verfügung. Für 2024 ist 
eine Weiterentwicklung der Migrati-
onspauschale zu einer Pro-Kopf-Pau-
schale (7.500 Euro pro Erstantrag) ver-
einbart, die ebenfalls keinesfalls 
auskömmlich Mehrausgaben der 
Kommunen abdeckt. Nicht hilfreich 
ist, dass die Ampel offensichtlich wei-
terhin nicht gewillt ist, zur vollständi-
gen Übernahme der Kosten der Unter-
kunft für anerkannte Flüchtlinge 
zurückzukehren. Auch bleibt weiter-
hin die besondere kommunale Belas-
tung durch unbegleitete Minderjäh-
rige Der Verweis der Bundesregierung 
auf satte Überschüsse der Kommunen 
als Begründung für die Verweigerung 
einer langfristig tragfähigen Kompen-
sation flüchtlingsbedingter Mehrein-
nahmen läuft mit Blick auf die Ergeb-
nisse 2023 und die Vorhersagen für 
den Jahresabschluss 2024 ins Leere. 
Die Kommunen haben das Jahr mit 
einem satten Defizit abgeschlossen 
und Überschüsse sind bei den Kom-
munen mittelfristig nicht mehr zu 
erwarten. 

Die Ergebnisse mehrerer Minister-
präsidentenkonferenzen mit dem 
Bundeskanzler waren für die Kommu-
nen enttäuschend: Dass sich Bundes-
kanzler Scholz mit den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der 
Länder am 6. März 2024 zu einer Mig-
rations-MPK trifft, um zu wiederho-
len, was man schon im vereinbart 
hatte, ist ein Armutszeugnis. Dass von 
diesen Vereinbarungen kaum etwas 
so umgesetzt worden ist, dass es tat-
sächlich wirkt und insbesondere die 
Kommunen entlastet, lässt die Reali-
tätsverweigerung der Bundesregie-
rung erkennen. Die Behauptung des 
Bundeskanzlers, alles sei abgearbei-
tet, erweist sich nicht ansatzweise als 
haltbar. Wenn überhaupt agiert die 
Bundesregierung allenfalls halbher-
zig. Dabei werden die Kommunen in 
die Gespräche zur Steuerung der 
Flüchtlingsströme nicht eingebun-
den. Es hilft den Kommunen nicht, 
dass über sie gesprochen wird. Wich-
tig wäre gewesen, mit ihnen zu spre-
chen und sie von vornherein in die 

Bund-Länder-Vereinbarungen eng 
einzubinden. Diesen Respekt vor 
denen, die die Hauptlast zu tragen 
haben, hat die Ampelregierung ver-
weigert.

Gleichwertige Lebensverhältnisse - 
Der „blinde Fleck“ der Ampelkoali-
tion

Bei der Zielstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse hat die Ampelko-
alition einen „blinden Fleck“. Deren 
Entscheidungen werden zu oft aus 
der großstädtischen Perspektive 
getroffen, was einen Urbanisierungs-
druck befeuert. Dieser konterkariert 
die Zielstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse und verschärft 
die Situation sowohl in ländlichen 
Räumen als auch in städtischen Bal-
lungszentren.

Die Energie-, Wärme- und Ver-
kehrswende wird zu sehr aus der 
(groß-)städtischen Perspektive betrie-
ben. Leitlinien einer nachhaltigen 
Entwicklung und die Zielstellung der 
Schaffung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse werden kaum in die Überle-
gungen einbezogen. Was in Städten 
mit einer nahezu flächendeckenden 
Fernwärmeversorgung seit jeher 
umgesetzt wird und in städtischen 
Ballungszentren machbar erscheint, 
ist nicht zwingend für dünn besie-
delte ländliche Räume geeignet. Eine 
Wärmeplanung muss auch praktisch 
und zu vertretbaren Kosten umsetz-
bar sein. Dabei dürfen Bewohner ein-
zelner Siedlungsbereiche sowie 
betroffene Kommunen und ihre 
Stadtwerke nicht überfordert werden. 
Bei der Verkehrswende setzt die Poli-
tik der Bundesregierung auf die ver-
meintliche Stärkung des ÖPNV und 
entzieht diesem mit der Umsetzung 
des 49-Euro-Tickets notwendige 
Finanzmittel zum Ausbau und zur 
Qualitätsverbesserung in ländlichen 
Regionen. Wo kaum ein Bus fährt, 
nutzt ein günstiger Ticketpreis nichts. 
Die Energiewende wird sehr auf länd-
liche Räume fokussiert – insbeson-
dere hinsichtlich der Lastenteilung. 
Sei es mit neuen Windrädern, Agri-
PV-Anlagen oder Freiflächen-PV-
Anlagen – ländliche Räume tragen 
einen weit größeren Anteil an der 
Energiewende als städtische Bal-
lungszentren. Beim Ausbau der Wind-
energie hat die Ampel-Regierung dies 
sogar im Gesetz festgeschrieben und 
die Vorgaben für städtische Ballungs-
zentren deutlich abgeschwächt. 
Gleichzeitig werden Planungsmög-
lichkeiten der Kommunen immer 
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weiter eingeschränkt.

In der praktischen Politikgestal-
tung spielen gleichwertige Lebensver-
hältnisse allenfalls eine untergeord-
nete Rolle. Im Parlamentarischen 
Verfahren kommen sie so gut wie gar 
nicht vor. Die Regierungsfraktionen 
haben die Einsetzung eines Parla-
mentarischen Beirats für gleichwer-
tige Lebensverhältnisse im Deutschen 
Bundestag abgelehnt. Damit wurde 
eine große Chance vertan, in der 
Arbeit des Deutschen Bundestages 
Aspekte gleichwertiger Lebensver-
hältnisse als Querschnittsthema her-
vorzuheben. Obwohl die Kommission 
zur Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in der 19. Wahlperiode 
die Einführung eines „Gleichwertig-
keits-Checks“ in der Gesetzesfolgen-
abschätzung vorgeschlagen hatte und 
die Ampelkoalition für die 20. Wahl-
periode im Koalitionsvertrag aus-
drücklich die Erweiterung der Geset-
zesfolgen-Prüfung vereinbart hat, 
wird der Ansatz eines „Gleichwertig-
keits-Checks“ in der Gesetzesfolgen-
abschätzung in der 20. Wahlperiode 
nicht in der Gemeinsamen Geschäfts-
ordnung der Bundesministerien 
(GGO) verankert. Eine mögliche Prü-
fung im Rahmen weiterer Gesetzes-
folgen hat lediglich appellativen Cha-
rakter. Auswirkungen auf 
gleichwertige Lebensverhältnisse 
gehören nicht zu den ausdrücklich in 
der GGO genannten Gesetzesfolgen. 
Dabei könnten damit Auswirkungen 
der Gesetzgebung unter anderem auf 
ländliche Räume und städtische Bal-
lungszentren sowie strukturstarke 
und strukturschwächere Regionen 
offengelegt und Wechselwirkungen 
besser in der Gesetzgebung berück-
sichtigt werden.

Der Gleichwertigkeitsbericht 2024, 
den die Bundesregierung im Sommer 
2024 vorgelegt hatte, macht zwar Mut 

zur Hoffnung, zeigt aber auch die 
Schwächen der Ampelpolitik auf. 
Auch beim Gleichwertigkeitsbericht 
2024 wird deutlich, dass Reden und 
Handeln der Bundesregierung nicht 
übereinstimmen bzw. richtige Ziel-
stellungen nicht konsequent ange-
gangen werden. Die Ampelkoalition 
zieht aus dem Bericht die falschen 
Schlüsse und fokussiert sich auf 
Aspekte, bei denen im Bericht bereits 
deutlich wird, dass sie nicht weiter-
helfen. Konkrete Hinweise wie die 
Bundesregierung den Wegzug aus vie-
len Regionen und den Druck auf die 
Ballungsräume künftig dämpfen will, 
oder ein klares Signal, dass beispiels-
weise ein Leben auf dem Land erstre-
benswert und zukunftsfähig ist, ist 
die Ampelkoalition in ihrer dreijähri-
gen Regierungszeit schuldig geblie-
ben.

Fazit – Ampelkoalition erreicht 
selbstgestecktes Ziel nicht

Die Ampelkoalition hat sich in 
ihrem Koalitionsvertrag das Ziel 
gesteckt, leistungsfähige Kommunen 
mit einem hohen Maß an Entschei-
dungsfreiheit vor Ort zu erreichen. 
Bereits bei der Bewertung des Koaliti-
onsvertrags bestand die Sorge, dass 
die Bundesregierung gerne wohlge-
wählte Worte nimmt, aber die Schwie-
rigkeit im Detail stecken wird. Die 
kommunale Bilanz der 20. Wahlperi-
ode zeigt deutlich: Es ist der Bundes-
regierung nicht gelungen, die Leis-
tungsfähigkeit der Kommunen zu 
steigern und deren Entscheidungs-
freiheit vor Ort zu verbessern sowie 
die öffentliche Daseinsvorsorge zu 
stützen und einen Beitrag zu gleich-
wertigen Lebensverhältnissen zu leis-
ten.

Hinzukommt fehlender Respekt 
im Umgang mit den Kommunen. Dies 
spiegelt sich nicht nur in verweiger-
ten Krisen-Gipfeln wider, sondern 

auch im regelmäßigen Umgang mitei-
nander im Rahmen der Gesetzgebung. 
Immer wieder sind Fristen zur Abgabe 
von Stellungnahmen kommunal rele-
vanter Bundesgesetze so kurz bemes-
sen gewesen, dass eine angemessene 
Bewertung nicht möglich gewesen ist. 
Entgegen anderslautender Behaup-
tungen der Bundesregierung ist eine 
besondere Eilbedürftigkeit des Ver-
fahrens oftmals nicht erkennbar 
gewesen. Offensichtlich ist die Bun-
desregierung an einer offenen Stel-
lungnahme derer, die ihre Gesetze 
umsetzen und Standardsetzungen 
erfüllen müssen, nicht interessiert 
gewesen. Dieser Umgang miteinander 
zeugt von Respektlosigkeit.

Zentralistische Bundesvorgaben 
bis auf die örtliche Ebene, Gängelung 
über Nischenförderprogramme, die 
kommunale Finanzlage schwächen, 
die kommunale Selbstverwaltung bei 
entscheidenden Weichenstellungen 
für die Zukunft einschränken, den 
Kommunen immer mehr Aufgaben 
übertragen und ihnen den gebühren-
den Respekt vorenthalten: Das sind 
keine Mittel, das selbstgesteckte Ziel 
zu erreichen.

Die Zeiten, in denen sich die Kom-
munen auf den Bund als ihren starken 
Partner verlassen konnten, sind seit 
dem Ende der unionsgeführten Bun-
desregierung erst einmal vorbei gewe-
sen. Das vorzeitige Ende der Ampel-
koalition hilft den Kommunen zwar 
nur bedingt in und aus ihrer Lage, 
bewahrt sie aber zumindest teilweise 
vor weiterem Ungemach, das aus 
Maßnahmen, die nunmehr nicht 
mehr umgesetzt werden, hätten 
erwachsen können – und eröffnet 
ihnen die Chance auf einen Neustart 
im Verhältnis zwischen Bund und 
Kommunen in der kommenden Wahl-
periode.

Die KommunalAkademie der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung (KAS) ver-
mittelt mit dem Kommunalpoliti-
schen Seminar kommunal- 
politischen Neueinsteigern das not-
wendige Grundlagen- und Orientie-
rungswissen für eine erfolgreiche 
politische Arbeit vor Ort. Nähere 
Informationen und Hinweise zum 

Programm finden Sie im Internet 
unter https://www.kas.de/de/web/
politische-bildung/kommunalaka-
demie

Die Kommunalpolitische Verei-
nigung von CDU und CSU (KPV) bie-
tet über Bildungswerke in einzelnen 
Ländern ebenfalls kommunalpoliti-
sche Seminare an:

Kommunalpolitische Bildung
Angebote der KAS und der KPV

• Nordrhein-Westfalen: https://
www.kpv-nrw.de/bildungswerk.
html

• Sachsen: www.bks-sachsen.de

• Niedersachsen: https://kpv-bil-
dungswerk-nds.de/seminare/

• Schleswig-Holstein: https://
www.kpv-bildungswerk-sh.de/

https://www.kpv-bildungswerk-sh.de/
https://www.kpv-bildungswerk-sh.de/
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EU-Kommunal
Informationen der EVP-Fraktion im Europaparlament
Vergabewesen – neues Portal

Es gibt ein neues Portal für Auftrag-
geber in den EU-Mitgliedstaaten über 
die Vergabe öffentliche Aufträge.

Das am 20. Juni 2024 von der Kom-
mission eröffnete Portal soll für das 
öffentliche Beschaffungswesen mit 
leicht zugänglichen Informationen 
über die Vorschriften der öffentlichen 
Auftragsvergabe als Wissensplattform 
dienen. Damit soll es den Auftragsge-
bern erleichtert werden, herauszufin-
den, welche Bieter nach dem Überein-
kommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen (GPA) und bilate-
raler EU-Handelsabkommen zur Teil-
nahme an öffentlichen Vergabever-
fahren in den EU-Mitgliedstaaten 
berechtigt sind. Enthalten sind auch 
weitere Parameter, wie z. B. geltende 
Anforderungen an die Herkunft von 
Waren und Dienstleistungen, die 
angeboten werden dürfen.

Das neue Portal erweitert den 
bestehenden Bereich für die öffentli-
che Auftragsvergabe von Access2Mar-
kets, der bereits über das Tool 
„Beschaffung für Lieferanten“ verfügt. 
„Procurement for Suppliers“ hilft 
europäischen Unternehmen heraus-
zufinden, ob sie berechtigt sind, sich 
gleichberechtigt mit lokalen Unter-
nehmen, um Beschaffungsaufträge in 
Drittländern zu bewerben. Es ist der-
zeit für Kanada, Japan und die Verei-
nigten Staaten verfügbar, weitere 
Handelspartner werden in Zukunft 
hinzugefügt.

 » Pressemitteilung https://t1p.de/
c4zgs

 » Access2Markets https://t1p.de/
w7f9m

Renaturierungsgesetz in Kraft
Das Gesetz zur Wiederherstellung 

der Natur ist am 18. August 2024 in 
Kraft getreten. Die mit knapper Mehr-
heit am 27. Februar 2024 vom Parla-
ment beschlossene und vom Rat am 
17. Juni 2024 förmlich verabschiedete 
Verordnung über die Wiederherstel-
lung der Natur ist ein Schlüsselele-
ment der EU-Biodiversitätsstrategie. 
Nach dem Gesetz muss jeder EU-Mit-
gliedstaat Maßnahmen zur Wieder-
herstellung der Natur ergreifen, einen 
nationalen Wiederherstellungsplan 
entwickeln und vorlegen, der die 
dringendsten Probleme und dazuge-

hörige Lösungen aufzeigt. Für die 
Kommunen besonders relevant sind 
folgende Regelungen:

• Artikel 8: Die Gesamtfläche städti-
scher Grünflächen und städtischer 
Baumüberschirmung darf bis Ende 
2030 nicht kleiner werden, ab 2031 
muss die Fläche ansteigen, was in 
Abständen von sechs Jahren zu 
überprüfen ist.

• Die Durchführung der angedach-
ten Maßnahmen ist nur durch eine 
Erfassung und Bewertung von 
Lebensraumtypen, Artenhabitate, 
Oberflächengewässer, landwirt-
schaftlicher Ökosysteme und 
Waldökosysteme möglich. Dies 
wird nur durch eine Beteiligung 
der Kommunen durchzuführen 
sein. Das gleiche gilt für die regel-
mäßige Überprüfung der Maßnah-
men. (Art. 4, 9, 11,12, 20, 21)

Die Mitgliedstaaten entscheiden in 
ihren nationalen Wiederherstellungs-
plänen, welche spezifischen Maßnah-
men in ihrem Hoheitsgebiet durchge-
führt werden. Die Kommission wird 
die nationalen Behörden bei der Aus-
arbeitung ihrer Pläne unterstützen. 
Die Planentwürfe müssen Etappen-
ziele für die Jahre 2030, 2040 und 
2050 enthalten und der Kommission 
innerhalb von zwei Jahren ab dem 18. 
August 2024 vorgelegt werden.

Die Verordnung gilt in allen Mit-
gliedstaaten unmittelbar, bedarf also 
keiner nationalen Umsetzungsmaß-
nahmen. Genaue Pläne zur Finanzie-
rung gibt es noch nicht. Die Kommis-
sion muss jedoch innerhalb von 12 
Monaten nach dem Inkrafttreten des 
Gesetzes Vorschläge zur angemesse-
nen Finanzierung vorlegen und stellt 
Gelder aus verschiedenen EU-Töpfen 
in Aussicht (Art. 21 Abs. 7).

 » Pressemitteilung https://t1p.de/
r5zet

 » Rat https://t1p.de/2httv
 » Vollständigen Gesetzestext https://

t1p.de/4g4wn
 » eukn 3/2024/9 https://t1p.de/4bj38
 » Fragen und Antworten https://t1p.

de/fobqa

Ländlicher Raum - Fortschrittsbe-
richt

Es gibt einen Fortschrittsbericht 
zur Entwicklung im ländlichen Raum. 

Grundlage ist die von der Kommis-
sion am 30. Juni 2021 vorgelegte 
umfassende Problemagenda des länd-
lichen Raums. Diese langfristige 
Vision enthält eine Darlegung der Pro-
bleme, verbunden mit der Verpflich-
tung, als nächsten Schritt eine „eine 
Bestandsaufnahme der durchgeführ-
ten (Abhilfe-)Maßnahmen vorzule-
gen“. In der nunmehr vorgelegten ers-
ten Bestandsaufnahme (Fortschritts- 
bericht) werden über 30 Maßnahmen 
aus unterschiedlichen Politikberei-
chen aufgezählt, von denen die fol-
genden 9 (Abhilfe-)Maßnahmen abge-
schlossen sind:

1. Einrichtung einer Plattform für die 
Wiederbelebung des ländlichen 
Raums (https://t1p.de/jqcho) für 
Gebiete, die demografisch und 
wirtschaftlich vor großen Proble-
men stehen;

2. Einleitung von 60 Forschungs- und 
Innovationsprojekten im ländli-
chen Raum (https://t1p.de/dhwhc), 
deren Mittel in Höhe von 253 Mio. 
EUR direkt den ländlichen Gebie-
ten zugutekommen;

3. Förderung der Umsetzung von 
LEADER (https://t1p.de/mn9ky) 
und Hilfestellung für rund 150 
Gemeinschaften bei der Schaffung 
von intelligenten Dörfern (https://
t1p.de/z8hyw) durch gezielte Netz-
werkaktivitäten;

4. Bereitstellung von insgesamt 23,5 
Mrd. EUR an Zuschüssen und Dar-
lehen für unterversorgte Gebiete 
sowie Aktualisierung der Vor-
schriften für staatliche Beihilfen 
(https://t1p.de/1x828), um die Ver-
netzung im ländlichen Raum zu 
verbessern;

5. Verbesserung der Mobilität und der 
Tourismusplanung in ländlichen 
Gebieten durch ein eigenes Euro-
päisches Mobilitätsnetzwerk für 
den ländlichen Raum (https://t1p.
de/4b1ki);

6. Einrichtung der Beratungsplatt-
form für Energiegemeinschaften 
im ländlichen Raum (https://t1p.
de/r83t8) über die bereits 27 Ener-
giegemeinschaften unterstützt 
wurden;

7. Förderung von vier zielgerichteten 

https://t1p.de/c4zgs
https://t1p.de/c4zgs
https://t1p.de/w7f9m
https://t1p.de/w7f9m
https://t1p.de/r5zet
https://t1p.de/r5zet
https://t1p.de/2httv
https://t1p.de/4g4wn
https://t1p.de/4g4wn
https://t1p.de/4bj38
https://t1p.de/fobqa
https://t1p.de/fobqa
https://t1p.de/jqcho
https://t1p.de/dhwhc
https://t1p.de/mn9ky
https://t1p.de/z8hyw
https://t1p.de/z8hyw
https://t1p.de/1x828
https://t1p.de/4b1ki
https://t1p.de/4b1ki
https://t1p.de/r83t8
https://t1p.de/r83t8
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Projekten zur Entwicklung der 
Sozialwirtschaft (https://t1p.de/
wa0f4) in ländlichen Gebieten;

8. Bereitstellung von mehr Datensät-
zen für den ländlichen Raum und 
Erleichterung des Zugangs zu ein-
schlägigen Daten und Analysen 
durch die EU-Beobachtungsstelle 
für den ländlichen Raum (https://
t1p.de/ztqx9) und die neue Publi-
kation „Rural Europe“ (https://t1p.
de/7mb6m), damit die Fähigkeit 
gestärkt wird, Folgenabschätzun-
gen für den ländlichen Raum 
durchzuführen;

9. Einrichtung des Leitfadens aller 
auf EU-Ebene verfügbaren Finan-
zierungsmöglichkeiten für ländli-
che Gebiete (https://t1p.de/i9sxa), 
um den Zugang zu EU-Mitteln für 
ländliche Gebiete zu erleichtern 
und diese Mittel optimal zu kombi-
nieren.

Das Parlament hat seit Jahren die 
Probleme der ländlichen Räume 
immer wieder als eines der vordring-
lich anzugehenden Probleme ange-
sprochen, u.a. umfassend mit dem 
Vorschlag einer EU-Agenda für den 
Ländlichen Raum.

 » Pressemitteilung Kommission 
27.03.2024 https://t1p.de/38jmo

 » Langfristige Vision Parlament 
30.06.2021 https://t1p.de/b786d

 » Fortschrittsbericht Kommission 
27.03.2024 https://t1p.de/xdcua

 » Plenum zur Vision 13.12.2023 
https://t1p.de/cy57p

 » eukn 1/2019/1 https://t1p.
de/3741u

 » eukn 1/2023/8 https://t1p.de/
p2qqz

Klimawandel – Broschüre
Es gibt eine Broschüre, in der die 

Projekte der „EU-Mission zur Anpas-
sung an den Klimawandel“ vorgestellt 
werden. In Rahmen dieser EU-Mis-
sion werden in 14 Kommunen bran-
chenübergreifend Innovationen und 
Lösungen zur Bekämpfung des Klima-
wandels in Städten und Regionen mit 
dem Ziel untersucht und erprobt, 
wirksame Lösungen zu liefern. In der 
Broschüre vom 27. Juni 2024 werden 
Projekte vorgestellt, die sich mit ver-
schiedenen Aspekten der Anpassung 
befassen, angefangen vom Einsatz 
modernster IT-Lösungen zur Bewer-
tung und Überwachung von Klimari-
siken und -auswirkungen bis hin zur 
Nutzung der Natur als Verbündeter 
bei der Entwicklung umweltfreundli-
cher und nachhaltiger Lösungen um 

die Auswirkungen des Klimas zu mil-
dern und die Breite und Tiefe unserer 
kollektiven Reaktion zu verdeutli-
chen.

 » Broschüre https://t1p.de/ze9ie
 » eukn 12/2020/24 https://t1p.de/

lj2ad

Luftqualität –Anforderungen ver-
schärft

Die überarbeitete Luftqualitäts-
richtlinie legt strengere Schadstoff-
werte fest, die bis 2030 erreicht wer-
den müssen. Die Richtlinie gilt für 
eine ganze Reihe von Luftschadstof-
fen – darunter Feinstaub und Partikel 
(PM 2,5 und PM 10), Stickstoffdioxid 
(NO2), Schwefeldioxid (SO2), Benzo(a)
pyren, Arsen, Blei und Nickel –, für 
die jeweils spezifische Normen vorge-
geben werden.

So sollen etwa die Jahresgrenz-
werte für die Schadstoffe, die sich 
nachweislich am stärksten auf die 
menschliche Gesundheit auswirken – 
PM 2,5 und NO2 – von 25 µg/m³ auf 
10µg/m³ beziehungsweise von 40 µg/
m³ auf 20 µg/m³ gesenkt werden. In 
Fällen, in denen ein konkretes Risiko 
besteht, dass die Schwellen für 
bestimmte Schadstoffe überschritten 
werden, müssen die Mitgliedstaaten

• vor Ablauf der Frist einen Fahrplan 
für die Luftqualität erstellen, wenn 
der Schadstoffgehalt zwischen 
2026 und 2029 den bis 2030 zu 
erreichenden Grenz- oder Zielwert 
überschreitet;

• Luftqualitätspläne für Gebiete auf-
stellen, in denen die Schadstoff-
werte nach Ablauf der Frist die in 
der Richtlinie festgelegten Grenz- 
und Zielwerte überschreiten;

• für Gebiete, in denen die Alarm-
schwellen überschritten werden, 
Pläne für kurzfristige Maßnahmen 
aufstellen und darin Notfallmaß-
nahmen (etwa eine Beschränkung 
des Fahrzeugverkehrs, die Pausie-
rung von Bauarbeiten usw.) festle-
gen, um die unmittelbare Gefahr 
für die menschliche Gesundheit zu 
verringern.

In Fällen, in denen wenig Potenzial 
besteht, die Ozonkonzentrationen auf 
lokaler oder regionaler Ebene zu ver-
ringern, sollen die Mitgliedstaaten 
keine Luftqualitätspläne erstellen 
müssen, sofern sie der Öffentlichkeit 
eine ausführliche Begründung für 
eine solche Ausnahme vorlegen.

Ganz entscheidend für die Bürger 

ist die Regelung, dass nach den neuen 
Vorschriften die Mitgliedstaaten 
sicherstellen müssen, dass die Bürger 
Schadensersatz verlangen und erwir-
ken können, wenn ihre Gesundheit 
durch einen vorsätzlichen oder fahr-
lässigen Verstoß gegen die nationalen 
Vorschriften zur Umsetzung 
bestimmter Bestimmungen der Richt-
linie geschädigt wurde.

Die neue Richtlinie tritt am zwan-
zigsten Tag nach der bevorstehenden 
Veröffentlichung im Amtsblatt der EU 
in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben 
nach Inkrafttreten zwei Jahre Zeit, um 
die Richtlinie in nationales Recht 
umzusetzen.

 » Pressemitteilung Rat 14.10.2024 
https://t1p.de/3bigy

 » Kommissionsvorschlag 26.10.2022 
https://t1p.de/82nvw

 » Fragen und Antworten https://t1p.
de/sdqe0

 » Pressemitteilung Rat 08.03.2024 
https://t1p.de/gmsl0

 » Luftqualitätsrichtlinie vom 
15.12.2004 2004/107/EG https://
t1p.de/dnu5w

 » Luftqualitätsrichtlinie vom 
21.05.2008 2008/50/EG) https://
t1p.de/de5aw

Abwasserreinigung verschärft
Die deutliche Verschärfung der EU-

Vorschriften zur Sammlung, Behand-
lung und Einleitung von Abwasser 
sind endgültig unter Dach und Fach.

Nachdem das Parlament am 10. April 
2024 und der Rat am 5. November 
2024 die grundlegend überarbeitet 
Abwasserrichtlinie verabschiedet 
haben, treten die neuen Vorschriften 
am 20. Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der EU in Kraft. 
Die EU-Mitgliedstaaten haben dann 
bis zu 31 Monate Zeit, um ihre natio-
nalen Rechtsvorschriften an die 
neuen Vorschriften anzupassen. Über 
die. Die Neuregelungen bedeuten:

• Alle Gemeinden mit mehr als 1.000 
Einwohnerwerten – bislang 2.000 
Einwohnerwerte – müssen künftig 
Abwasser nach den EU-Mindest-
standards sammeln und behan-
deln.

• Alle Gemeinden mit 1.000 bis 
2.000 Einwohnerwerten müssen 
mit Kanalisationen ausgestattet 
werden, und alle Quellen häusli-
chen Abwassers müssen bis 2035 
an diese Systeme angeschlossen 
werden.

• Alle Gemeinden müssen bis 2035 

https://t1p.de/wa0f4
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biologisch abbaubare organische 
Stoffe aus dem Abwasser entfernen 
(Zweitbehandlung).

• Bis 2039 ist die Entfernung von 
Stickstoff und Phosphor (Drittbe-
handlung) für kommunale Kläran-
lagen mit 150.000 Einwohnerwer-
ten verpflichtend.

• Bis 2045 ist eine zusätzliche 
Behandlung zur Entfernung von 
Mikroverunreinigungen verpflich-
tend, sog. Quartärbehandlung. 
Hersteller von Arzneimitteln und 
Kosmetika müssen mindestens 80 
Prozent der dadurch entstehenden 
Mehrkosten finanzieren.

• Kommunale Kläranlagen ab 10 000 
Einwohnerwerten müssen ab 2045 
mit aus den jeweiligen Anlagen 
erzeugter Energie betrieben wer-
den.

 » Parlament 10.04.2024 https://t1p.
de/9a3e7

 » Rat vom 05.11.2024 https://t1p.de/
orvbl

 » eukn 2/2024/19 https://t1p.de/
cf53z

 » Kommissionsvorschlag 16.10.2022 
https://t1p.de/unete

 » Fragen und Antworten zum Kom-
missionsvorschlag https://bit.

ly/3SFZDcq

Abwasser – 4. Reinigungsstufe
Die 4. Reinigungsstufe in der 

Abwasserreinigung wird im Endaus-
baustadium 9 Milliarden Euro kosten. 
Bis 2045 werden die Kosten für den 
stufenweisen Ausbau von Kläranla-
gen kontinuierlich auf 864 Millionen 
Euro pro Jahr ansteigen. An den Kos-
ten müssen sich Hersteller von Arz-
nei- und Körperpflegeprodukten als 
Verursacher mit mindestens 80 Pro-
zent der Ausbau- und Betriebskosten 
beteiligen. Grundlage der Kostenbe-
rechnungen ist eine vom Verband 
Kommunaler Unternehmen (VKU) 
am 1. Oktober 2024 vorgelegte Studie 
zu „Kosten der Viertbehandlung und 
Herstellerverantwortung“ bei Kläran-
lagen.

Die 4. Reinigungsstufe dient der 
Reduzierung von Spurenstoffen. Das 
betrifft bis 2045 alle Anlagen mit 
einer Ausbaugröße mehr als 150.000 
Einwohnern (156 Anlagen) und alle 
Gemeinden zwischen 10.000 und 
150.000 Einwohnern in noch zu defi-
nierenden Risikogebieten (voraus-
sichtlich 518 Anlagen).

 » Studie https://t1p.de/pyj7l
 » 4. Reinigungsstufe https://t1p.de/

bogkp

Ratsmitglieder gemeinsam für 
Europa

Ein europäisches Netzwerk aus 
gewählten Lokalpolitikern vermittelt 
EU-Inhalte vor Ort. Unter dem Motto 
„Europa fängt in der Gemeinde an“ ist 
der besondere Schwerpunkt dieses 
Projekts die Ausstattung der Gemein-
deräte mit einem umfassenden „Kom-
munikationsarsenal“, das sie in die 
Lage versetzt, mit den Bürgern fun-
diert über EU-Themen zu kommuni-
zieren.

Eine lokale Behörde, die eine Part-
nerschaft im Rahmen des Projekts 
abschließen möchte, sollte das 
Online-Bewerbungsformular ausfül-
len. Die Partnerschaft beginnt, sobald 
die Europäische Kommission das 
Bewerbungsformular annimmt.

 » Netzwerk https://t1p.de/d2rp9
 » Häufig gestellte Fragen https://t1p.

de/aiqkw
 » Bewerbungsformular https://t1p.

de/9u8rs
 » Erklärung https://t1p.de/8h6zl
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Wir wünschen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Neue Jahr!
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